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übergehend gemindert worden ist7). Nachdem — wie geschildert — die 
Auswahl des Kandidaten bereits vollzogen war, findet am 7. Juni die 
förmliche Erhebung statt. Heinrich wird communi devotione zum König 
gewählt {in regem electus)). Ihm wird „akklamiert“, und gewiß erfolgt 
schon hier im sog. weltlichen Bereich eine Thronsetzung, die seit den 
Merowingern üblich war81). Dann folgte die kirchliche Weihe durch 
Williges von Mainz mit Salbung und Krönung, eine Übergabe der 
hl. Lanze ebenfalls durch Williges als symbolische Einweisung in die 
Herrschaft und schließlich die Huldigung mit Handgang durch die 
Großen, von denen Rheinfranken und Moselfranken in der Überlieferung 
mit Namensnennung hervorgehoben werden82). Die Mainzer Ordinations­
feierlichkeiten dauerten gewiß zwei bis drei Tage88), aber vom 7. Juni 
an zählt künftig die Kanzlei Heinrichs II. dessen Herrschaftsjahre84), 
seit diesem Tage ist er König, wird er als solcher empfangen und be­
handelt! Bei dieser Feststellung spielt es keine wesentliche Rolle, ob alle 
bzw. welche Stämme in Mainz zugegen waren. Vorstellbar ist ohnehin 
nur eine jeweils größere oder kleinere Repräsentation der einzelnen 
Stämme am Ort des Geschehens. Die berühmte Feststellung der Qued­
linburger Annalen, Heinrich sei insciis Saxonibus in Mainz von Williges 
gesalbt und gekrönt worden85), bezieht die Ahnungslosigkeit des bis­
herigen „Staatsvolkes“ nur auf beide Weihehandlungen. Daß Heinrich 
von den „Franken“ förmlich zum König gewählt und erhoben wurde 
{a Francis in regnum eligitur), geschah nicht ohne sächsisches Wissen. 
Dieser Stamm hatte seine politische Wahlentscheidung seit längerem ge­
fällt und den eigenen Kandidaten dadurch entscheidend gefördert. Die 
förmliche Wahl oder Verkündung der eigenen Wahlentscheidung konnte 
zur Not unterbleiben. Kundgetan wurde sie in der Werlaer „invitatio“ 
an Heinrich, kund wurde sie wiederum bei den zeremoniellen An-
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